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Allgemein (1)

Folie 2

Die Prano-Software wird benötigt für:

1) Antragstellung:
- Erstantrag (Antragstellung vor Erstbewilligung)
- Änderungsantrag (für Änderungen nach Bewilligung)

2) Abrechnung:
- Zwischennachweis (Abrechnung zum 31.12. bzw. zu einem beliebigen Datum mit Mittelabruf)
- Verwendungsnachweis (Gesamtabrechnung zum Projektende)

Mit der Prano-Software werden Prano-Antragshülsen bearbeitet.

Prano-Antragsdatei (Prano-Hülse):

− Dateiformat: *.esf
− Ist gekennzeichnet durch eine 13-stellige Ziffernfolge.
− Enthält die Formulare für die Antragstellung und die Abrechnung. 
− Liegt im Original auf dem ESF-Portal. Zur Bearbeitung werden Dateikopien auf den jeweiligen PC heruntergeladen, diese können lokal gespeichert werden.
− Das jeweilige Downloaddatum wird mit der Kopie verknüpft.
− Im ESF-Portal wird für jede Antragsdatei eine Chronologie der Verbindlichstellungen geführt.
− Bei der Verbindlichstellung und der Speicherung im Portal erfolgt ein Abgleich des Downloaddatums der Datei mit dem der letzten Verbindlichstellung.

⇒ Der Vorgang wird nur zugelassen, wenn das Datum der letzten im Portal verzeichneten Verbindlichstellung
VOR dem des Downloads der zu speichernden bzw. verbindlich zu stellenden Prano-Hülse liegt.



Allgemein (2)

Folie 3

� Die Speicherung oder Verbindlichstellung der Dokumente im Portal ist nur mit einer gültigen Antragskopie möglich.

Eine lokal gespeicherte Prano-Hülse verliert mit der Verbindlichstellung ihre Gültigkeit, eine gültige Antragskopie ist somit eine Datei, die nach der letzten 
Verbindlichstellung vom Portal heruntergeladen wurde.

� Die einzelnen Unterbereiche des Antrages und der Kalkulationshilfen werden über „Schließen“ verlassen. 

� Mit „Aktualisieren“ werden nur die Daten des angezeigten Arbeitsblattes aktualisiert.

� Grau hinterlegte Felder werden über die Funktionen „Aktualisieren“, „zuwendungsfähige Ausgaben/Kosten“ oder 
„...vorbelegen“ befüllt.

� Bei Veränderungen der Laufzeit werden die Daten aus den nicht mehr benötigten Jahresscheiben gelöscht.

� Da Prano nicht über eine automatische Zwischenspeicherfunktion verfügt, sollte während der Bearbeitung der 
Prano-Hülse manuell zwischengespeichert werden (Datei auf Portal oder lokal speichern).
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Bei erstmaliger Bearbeitung der Abrechnung sind folgende Eintragungen vorzunehmen:

� Antragsnummer des Zuwendungsbescheides

� Datum des Zuwendungsbescheid

� Beginn und Ende der Gesamtlaufzeit

� Beginn und Ende der Vorhabenslaufzeit

� Ausgaben- / Kosten- und Finanzierungsplan lt. Zuwendungsbescheid manuell übertragen

� Erfassen / Ändern des Prozentsatzes der Verwaltungskostenpauschale (Pos. 3.4) oder Restkostenpauschale (Pos. 5)

Diese Eingaben sind nur bei Veränderungen mit Änderungsbescheid anzupassen.

� fortlaufende Pflege der Tätigkeitsnachweise

�Ermittlung der bisher angefallenen projektbezogenen Ausgaben für Eigenpersonal, langfristige Miet-, Leasing- und  Abschreibungen mit Hilfe der Kalkulationshilfen

�fortlaufende Pflege der Ausgabenliste (VN1) anhand der projektbezogenen Rechnungen sowie der Auszahlungsbelege

�fortlaufende Pflege der Liste der Pauschalen (VN3) anhand der projektbezogenen Belege

�fortlaufende Pflege der Einnahmenliste (VN5) anhand der Einzahlungsbelege

�Erstellung des Zwischennachweises als Teilabrechnung inkl. Mittelabruf zu einem beliebigen Stichtag oder zum 31.12. des jeweiligen Jahres

�Erstellung des Verwendungsnachweises als Gesamtabrechnung des Projektes
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Chronologische Liste VN 1 Umlageliste VN 2 Pauschalenliste VN 3

• Ausgaben, die im 
Bewilligungszeitraum und 
direkt für das Vorhaben  
angefallen sind 

• Verträge und Rechnungen, 
die dem Projekt direkt 
zuzuordnen sind

• zur Nachweisführung sind 
Angebote, Verträge, 
Rechnungen und 
Zahlungsnachweise 
vorzuhalten / vorzulegen

• Ausgaben aus projekt-
unabhängigen Verträgen bzw. 
Abschreibungen, die dem 
Vorhaben unter Verwendung 
der Kalkulationshilfen im 
Umlageverfahren zugeordnet 
werden

• zur Nachweisführung sind 
Angebote, Verträge, 
Rechnungen, Zahlungs-
nachweise sowie Umlage-
schlüssel vorzuhalten / 
vorzulegen

• Ausgaben / Kosten, die mit 
Zuwendungsbescheid als 
Pauschale bewilligt wurden 
(z.B. für  Personalkosten, 
Kilometer, Aufwandsent-
schädigung für Teilnehmer, 
Verwaltungssachkosten)

• zur Nachweisführung sind die 
Belege zur Dokumentation der 
Bezugsgrößen 
(z.B. Tätigkeitsnachweise, 
Fahrtenbücher, Dienstreise-
abrechnungen, Anwesen-
heitslisten) vorzuhalten / 
vorzulegen 

ACHTUNG:

Die Verwaltungskostenpauschale und Restkostenpauschale sind nicht in den Listen VN 1, VN 2 und VN 3 als Beleg zu erfassen. Diese werden 
entsprechend des im Antragsformular hinterlegten Prozentsatzes automatisch in der Anlage 4 ermittelt und den abgerechneten Ausgaben 
hinzugerechnet. 
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Teilnehmer

AnwesenheitslisteTätigkeitsnachweise lt. 
Auflage im 

Zuwendungsbescheid

Fremdpersonal: 
Rechnungen

Dozenten

Verwaltungspersonal

Chronologische Liste VN 1 Umlageliste VN 2

Eigenpersonal 
(Stellenförderung) 
Kalkulation K 1.1 

bzw. K 3.1

Pauschalenliste VN 3

Material/Leistungen

Ausstattung

projektunabhängige 
Verträge: 

Rechnungen
Kalkulation K 2.x

projektbezogene 
Verträge: 

Rechnungen

Auszahlungs-
belege

Angebot
Bestellung/Auftrag

Lieferschein
Rechnung

Angebot
Vertrag

Auszahlungs-
belege

Fahrkarten

Aufwands-
entschädigung / 

Kilometerpauschale

Auszahlungs-
belege

Eigenpersonal 
(Pauschale) 

Kalkulation K 1.1 
bzw. K 3.1
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Menüleiste: Aktionen betreffen die gesamte Prano-Hülse mit allen Bestandteilen 
(Antragstellung und Abrechnung)

Unterlagen, die sowohl Antrags- als 
auch Abrechnungsbestandteile sein 
können (nicht mehr bearbeitbar)

Antragsbestandteile

Abrechnungsbestandteile
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Chronologische Erfassung der tatsächlich erfolgten Zahlungsflüsse 
(Ausgaben und Einnahmen)

Darstellung der aktuellen bewilligten (Plan-) Zahlen

Zusammenfassung der tatsächlich erfolgten Zahlungsflüsse bis zu 
einem festgelegten Zeitpunkt (Stichtag)

Gesamtübersicht der tatsächlich erfolgten Zahlungsflüsse bis zum 
Projektende

Änderung der Zuwendungsbescheid-Nummer (Antragsnummer)

Änderung des Datums des Zuwendungs- bzw. Änderungsbescheides
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Allgemein (3)
Aufbau

Übertragung der aktuell bearbeiteten Prano-Hülse in der 
Entwurfsfassung auf das Portal

Datum der vor dem Download letzten Verbindlichstellung im Portal

Datum der vor dem Download letzten Speicherung im Portal

Datum des letzten Herunterladens, vor dem aktuellen Download

aktuell geöffnete Prano-Hülse



Allgemein (3) Aufbau
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PRANO-Nummer auswählen

Herunterladen einer Kopie der auf dem Portal befindlichen Prano-Hülse zur 
Bearbeitung
Voraussetzung: aktive Internetverbindung

PRANO-Nummer auswählen



Schritt 2 
Eingabe Ausgaben-/Kosten- und Finanzierungsplan
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Der Ausgaben-/Kosten- und Finanzierungsplan ist zu 
Beginn der Abrechnung einmalig anhand des 
Ausgaben-/Kosten- und Finanzierungsplans des 
Zuwendungsbescheides einzupflegen.
Eine Aktualisierung ist erst nach Erlass eines 
Änderungsbescheides bzw. Genehmigung einer 
Änderungsmitteilung erforderlich.
(Änderungsanträge sind über den Menüpunkt 
„Antrag“ zu stellen)



Schritt 2
Eingabe Ausgaben-/Kosten- und Finanzierungsplan
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Beim erstmaligen Öffnen der Abrechnung wird 
die Eingabe der wesentlichen Daten abgefragt:
- Antragsnummer lt. Zuwendungsbescheid
- Datum des Zuwendungsbescheides
- Beginn und Ende des Bewilligungszeitraumes
- Beginn und Ende des Vorhabenszeitraumes

Auswahl „Ausgaben-/Kosten- und 
Finanzierungsplan“



Schritt 2
Eingabe Ausgaben-/Kosten- und Finanzierungsplan
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die Antragsnummer lt. 
Zuwendungsbescheid ist einzutragen

Bestätigen mit „OK“

Eingabe des Datums des 
Zuwendungsbescheides

Eingabe des 
Bewilligungszeitraumes 
lt. Zuwendungsbescheid

Eingabe der 
Vorhabenslaufzeit lt. 
Zuwendungsbescheid

Bestätigen mit „OK“



Schritt 2
Eingabe Ausgaben-/Kosten- und Finanzierungsplan
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Solange der Ausgaben-/Kosten- und 
Finanzierungsplan nicht ausgefüllt ist, 
erscheint diese Hinweismeldung. Mit „OK“ 
ist diese zu schließen.
Hinweis: Nur Positionen, die im Ausgaben-/ 
Kosten- und Finanzierungsplan mit Werten 
> 0 ausgefüllt sind, können in den 
Beleglisten abgerechnet werden.



Schritt 2
Eingabe Ausgaben-/Kosten- und Finanzierungsplan
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Ausgabenposition 1 und 2 sind auf Seite 1 einzutragen.

Ausgabenposition 3 und 4 sind auf Seite 2 einzutragen.

Die Einnahmen sind in den Finanzierungsplan einzutragen.



Schritt 2
Eingabe Ausgaben-/Kosten- und Finanzierungsplan

18

Die einzelnen Positionen 
des Kosten-/ 
Ausgabenplanes sind 
manuell aus dem 
Zuwendungsbescheid 
übertragen

Der Prozentsatz wird 
nach Eingabe der 
Positionen durch 
„Aktualisieren“ 
berechnet

Die einzelnen 
Positionen des 
Ausgaben-
/Kostenplanes sind 
manuell aus dem 
Zuwendungsbescheid 
zu übertragen.

Der Prozentsatz wird 
nach Eingabe der 
Positionen durch 
„Aktualisieren“ 
berechnet.



Schritt 2
Eingabe Ausgaben-/Kosten- und Finanzierungsplan
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Die einzelnen Positionen 
des Kosten-/ 
Ausgabenplanes sind 
manuell aus dem 
Zuwendungsbescheid 
übertragen

Der Prozentsatz wird 
nach Eingabe der 
Positionen durch 
„Aktualisieren“ 
berechnet

Mit „Aktualisieren“ 
werden der 
tatsächliche Fördersatz 
sowie die Summen 
berechnet und in den 
grau hinterlegten 
Feldern ausgewiesen.

In die weiß hinter-
legten Felder sind die 
einzelnen Positionen 
des Ausgaben-/ 
Kostenplanes manuell 
aus dem 
Zuwendungsbescheid 
zu übertragen.



Schritt 2
Eingabe Ausgaben-/Kosten- und Finanzierungsplan
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Die einzelnen 
Positionen des 
Finanzierungsplans 
sind manuell aus dem 
Zuwendungsbescheid 
zu übertragen.

Mit „Aktualisieren“ werden die Summen berechnet.



Schritt 3
Verwaltungskostenpauschale / Restkostenpauschale
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In diversen Vorhabensbereichen finden Pauschalsätze für Verwaltungskosten oder 
Restkosten Anwendung. Die förderfähigen Ausgaben für die Verwaltung und Restkosten 
werden in diesen Vorhaben als Prozentwert auf die direkten Ausgaben / Kosten anderer 
Ausgaben-/Kostenpositionen berechnet.

Die entsprechenden Prozentwerte sind im Zuwendungsbescheid definiert. 

Für Ausgaben, die über einen Pauschalsatz (%-Satz ) gewährt werden, sind in den Listen 
VN1 bis 3 keine Belege einzupflegen. 

Die Ausgaben in diesen Pos. werden entsprechend des auf Seite 6 des Antragsformulars 
hinterlegten Prozentsatzes berechnet. 

Sofern die Beantragung auf Basis einer Einzelkalkulation der Ausgaben erfolgte und im 
Rahmen der Bewilligung eine Umstellung auf einen Pauschalsatz bzw. eine Änderung des 
beantragten Pauschalsatzes erfolgte, ist im Rahmen der Abrechnung eine nachträgliche 
Pflege der entsprechenden Felder auf Seite 6 des Antragsformulars erforderlich.
(siehe folgende Seiten)



Schritt 3
Verwaltungskostenpauschale / Restkostenpauschale
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Angabe/Änderung des 
Satzes für die 
Restkostenpauschale
(ggf. Umstellung von 
„NEIN“ auf „JA“)



Schritt 3
Verwaltungskostenpauschale / Restkostenpauschale
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Die pauschalen 
Restkosten werden im 
Zwischen- und Verwen-
dungsnachweis anhand 
der Ausgaben der erfas-
sten Belege in den Pos. 
1.1.E und 1.1.P unter 
Verwendung des 
Prozentsatzes unter 
Punkt 3, Seite 6 der 
Antragsformularmaske 
berechnet.



Schritt 3
Verwaltungskostenpauschale / Restkostenpauschale

24

Angabe/Änderung des 
Satzes für die Verwal-
tungskostenpauschale
(ggf. Umstellung von 
„Kalkuliert“ auf „Pauschal“



Schritt 3
Verwaltungskostenpauschale / Restkostenpauschale
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Die pauschalen 
Verwaltungskosten 
werden im Zwischen- und 
Verwendungsnachweis 
anhand der Ausgaben der 
erfassten Belege in den 
Pos. 1, 2.2 bis 2.5 und 4 
unter Verwendung des 
Prozentsatzes unter 
Punkt 3, Seite 6 der 
Antragsformularmaske 
berechnet.



Schritt 4
Pflege der Tätigkeitsnachweise
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Bitte nutzen Sie für Ihre 
Tätigkeitsnachweise ab sofort folgende 
Formulare:

60878 – Dozenten und Personal
60879 – Verwaltung
60880 – Personal mit Stellenförderung

Diese sind über die Internetseite
www.sab.sachsen.de abrufbar.



Schritt 5
Ermittlung der förderfähigen Ausgaben in den KVN
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Für die Ermittlung der förderfähigen Ausgaben in den Pos. 2.3 und 2.5 sind grundsätzlich die 
Kalkulationshilfen (KVN) zu nutzen. 

Die Funktionen der Kalkulationshilfen für die Abrechnung sind mit denen für die Antragstellung identisch. 

Für  alle weiteren Ausgabenpositionen stehen ab der PRANO-Version 5.4.0 keine Kalkulationshilfen zur  
Abrechnung zur Verfügung.



Schritt 5
Ermittlung der förderfähigen Ausgaben in den KVN
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Mit „Aktualisieren“ werden Abschreibungsbetrag 
pro Jahr und Gesamtkosten berechnet.

Mit „zw“ werden die Gesamtkosten als 
zuwendungsfähig übernommen.

Mit „Aktualisieren“ werden die kumulierten Kosten 
(gesamt und zuwendungsfähig) berechnet.

Eingabe der erforderlichen Daten zur Berechnung der 
Gerätekosten
Wichtig: Die Eingabe des Anschaffungsdatums ist zur 
Berechnung der Abschreibungskosten zwingend erforderlich.

Die Funktionen aller weiteren Kalkulationshilfen zur Abrechnung sind identisch mit denen der Antragstellung. 
z.B. Kalkulation der Abschreibungen. 



Schritt 6
Eingabe der Belege in die VN 2
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HINWEIS:

Beinhalten die Listen bereits ein hohe Anzahl an Belegen, wird 
empfohlen, die beiden folgenden Hinweise zu beachten: 

1. Vor der Eingabe neuer Belege sollte einen Filter gesetzt 
werden, der die Liste stark verkürzt. Damit ist auch bei langen 
Beleglisten eine zügige Eingabe weiterer Belege möglich. 

2. Vor der Nutzung der Druckansicht in PRANO sollte die 
Projektdatei auf dem Portal gespeichert werden, um evtl. 
Datenverluste zu vermeiden. 

Chronologische Erfassung der tatsächlich angefallenen Ausgaben / 
Kosten (Ausgaben / Pauschalen und Einnahmen)



Schritt 6
Eingabe der Belege in die VN 2
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Für jede Umlage ist ein neuer Datensatz anzulegen

In der Umlageliste VN 2 werden alle erfolgten Ausgaben/Kosten erfasst, für die KEINE konkret zuordenbare 
Rechnung vorliegt. Die abgerechneten Beträge sind nachvollziehbar herzuleiten (anhand der 
Kalkulationshilfen oder geeigneter Umlageschlüssel) 

Als „offen“ gekennzeichnete Belege können durch Löschen entfernt werden.
Achtung: Es erfolgt keine Anpassung der lfd. Nummerierung. Daher ist das 
Löschen von Datensätzen zu vermeiden.

Zu korrigierende Belege, die bereits als „verbindlich eingereicht“  
gekennzeichnet sind, müssen über „Storno“ ausgebucht werden.
Der Beleg ist anschließend über „Neu“ korrekt zu erfassen.
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Eingabe der Belege in die VN 2
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Eingabe des Wertstellungsdatums lt. Kontoauszug, bei 
Sammelpositionen das Datum der jüngsten Zahlung, bei 
Abschreibungen Umlagedatum bzw. Monatsultimo 

Der Wert für „Beleg eingereicht am:“ wird über das 
Prano gesteuert. Solange der Beleg nicht mit einer 
Abrechnung verbindlich gestellt wurde, ist er als 
„offen“ gekennzeichnet und kann bearbeitet 
werden.
Mit Verbindlichstellung wird das Datum der 
Verbindlichstellung eingetragen und der Beleg ist 
für die weitere Bearbeitung gesperrt.

Eingabe des Abrechnungsgrundes
Hinweis: Der Projektbezug sollte erkennbar sein.
Für das Zuordnen der Belege empfiehlt sich, zusätzlich 
die interne Ablagenummer o.ä. zu ergänzen.

Angaben zum Vergabeverfahren sind unbedingt zu 
hinterlegen
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Eingabe der Belege in die VN 2
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Eingabe der projektbezogenen Werte 
der Umlage:
- Umlagekosten / Gesamtauszahlung
- zuwendungsfähige Umlage bzw.  

Auszahlung
- Anzahl der Belege

Die Bildung von Sammelpositionen ist 
nur für Umlagen/Ausgaben der gleichen 
Ausgaben-/Kostenposition zulässig, 
sofern es sich um regelmäßig 
wiederkehrende Ausgabenpositionen 
mit möglichst gleichem 
Wertstellungsdatum handelt. (z.B. 
Mietausgaben für unterschiedliche 
Mietverhältnisse.)

Als Datum ist das Zahl- (Wertstellungs-) 
datum des jüngsten Einzelbeleges 
auszuweisen. Bei Abschreibungen ist 
es das Datum des Umlagebelegs (i.d.R. 
Monatsultimo).
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Zuordnung der Ausgaben zur 
betreffenden Position lt. Ausgaben-
/Kostenplan
Hinweis: Es werden nur die 
Positionen zur Auswahl angezeigt, für 
die im  Ausgaben-/Kostenplan- und 
Finanzierungsplan Werte > 0 
eingetragen sind.

Mit „Aktualisieren“ wird der Datensatz 
in die Gesamtübersicht übernommen. 
Die kumulierten Werte werden 
berechnet.
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Wird bei der Erfassung des 
Beleges vergessen, die Position 
lt. Finanzierungsplan 
zuzuordnen, wird die 
entsprechende Zeile im Ausdruck 
farblich markiert

Erfolgt die Erfassung eines 
Beleges ohne Angabe der 
Position lt. Ausgaben-
/Kostenplan, wird die 
entsprechende Zeile im 
Ausdruck farblich markiert.



Schritt 7
Eingabe der Belege in die VN 1
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Chronologische Erfassung der tatsächlich erfolgten Zahlungsflüsse 
(Ausgaben und Einnahmen)
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In der VN 1 sind alle projektbezogenen Ausgaben/Auszahlungen zu erfassen, für die eine konkret zuordenbare 
Rechnung und ein konkret zuordenbarer Zahlungsnachweis vorliegt.

Für jede Ausgabe ist ein neuer Datensatz anzulegen.

Als „offen“ gekennzeichnete Belege können durch Löschen entfernt werden.

Zu korrigierende Belege, die bereits als „verbindlich eingereicht“  
gekennzeichnet sind, können über „Storno“ ausgebucht werden.
Der Beleg ist anschließend über „Neu“ korrekt zu erfassen.

Schritt 7
Eingabe der Belege in die VN 1



Schritt 7
Eingabe der Belege in die VN 1
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Eingabe Belegdaten:
- Rechnungsgegenstand 

/Zahlungsgrund = der Projektbezug 
ist darzustellen

- Rechnungsaussteller/ Leistungs-
erbringer = Rechnungssteller

- Anzahl Belege = Anzahl der 
Rechnungen

- Bestelldatum, sofern vorhanden
- Belegdatum = Rechnungsdatum
- Zahlungsdatum = Datum der 

Wertstellung lt. Kontoauszug, bzw. 
Datum lt. Quittung oder Kassenbon 
bei Barzahlungen 

Hinweis: Zusätzlich sollte die interne 
Ordnungsnummer aufgeführt 
werden.

- Angaben zum Vergabeverfahren 
sind unbedingt zu hinterlegen.

- Gesamtbetrag der Rechnung = der 
auf der Rechnung ausgewiesene   
Gesamtbetrag, unabhängig vom 
Projektbezug



Schritt 7
Eingabe der Belege in die VN 1
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Beleg eingereicht am:
Der Beleg wird solange als 
„offen“ gekennzeichnet, bis 
er im Rahmen einer 
Abrechnung verbindlich 
gestellt wird.

Als „offen“ gekennzeichnete 
Belege können bearbeitet 
werden.

Mit Verbindlichstellung der 
Abrechnung wird 
automatisch das Datum der 
Verbindlichstellung gesetzt. 
Der Beleg ist für weitere 
Bearbeitungen gesperrt.

Korrekturen sind nur über 
Storno des fehlerhaften 
Beleges und Neuanlage des 
korrekten Datensatzes 
möglich..
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Eingabe der Belege in die VN 1
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Eingabe der projektbezogenen 
Anteile:

- Gesamtausgaben
- zuwendungsfähige Ausgaben
- Anzahl der Belege

Die Bildung von Sammelpositionen 
ist nur für Ausgaben der gleichen 
Ausgaben-/Kostenposition 
zulässig, sofern es sich um 
regelmäßig wiederkehrende 
Ausgabenpositionen mit möglichst 
gleichem Wertstellungsdatum 
handelt. (z.B. Teilnehmerfahrt-
kosten)

Als Datum ist das Zahl-
(Wertstellungs-) datum des 
jüngsten Einzelbeleges 
auszuweisen. 



Schritt 7
Eingabe der Belege in die VN 1
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Zuordnung der Ausgaben zur 
entsprechenden Position laut 
Ausgaben-/Kostenplan

Es werden nur 
Ausgabenpositionen zur Auswahl 
angezeigt, für die im Ausgaben-
/Kosten- und Finanzierungsplan 
Werte > 0 eingetragen sind.

Datensätze ohne Zuordnung zu 
einer Position lt. Ausgaben-
/Kostenplan werden im Ausdruck 
farblich markiert.

Mit „Aktualisieren“ wird der 
Datensatz in die Gesamtübersicht 
übernommen. Es werden die 
Summen „Gesamtausgaben“ 
sowie „zuwendungsfähige 
Ausgaben“ gebildet.



Schritt 8
Eingabe der Belege in die VN 3
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Erfassung der Ausgaben / Kosten, welche mittels Pauschale je 
Bezugseinheit bewilligt wurden.



Schritt 8
Eingabe der Belege in die VN 3
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In der VN 3 sind alle Ausgaben/Kosten zu erfassen, für die mit Zuwendungsbescheid eine Pauschale je 
Bezugseinheit bewilligt wurde.

Für jede Ausgabe/ Pauschale ist ein neuer Datensatz anzulegen.

Als „offen“ gekennzeichnete Belege können durch Löschen entfernt werden.

Zu korrigierende Belege, die bereits als „verbindlich eingereicht“  
gekennzeichnet sind, können über „Storno“ ausgebucht werden.
Der Beleg ist anschließend über „Neu“ korrekt zu erfassen.
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Eingabe Belegdaten:
- Abrechnungsgrund/-zeitraum = der 

Projektbezug ist darzustellen
- Leistungserbringer = Erbringer der 

Leistung bzw. Belegaussteller
- Anzahl Belege = Anzahl der 

zugrundeliegenden Nachweise 
(z.B. Tätigkeitsnachweis für einen 
Monat)

- Belegdatum = Datum des Belegs, 
der die Abrechnungsgrundlage 
bildet

- Angaben zum Vergabeverfahren 
sind unbedingt zu hinterlegen

- Pauschale je Einheit = im Zuwen-
dungsbescheid bewilligter 
Pauschalsatz je Bezugseinheit 
(z.B. Personal-, Kilometer- oder 
Verwaltungssachkosten-Pauschale)

- Anzahl der Einheiten = Anzahl der 
Einheiten zur Ermittlung der 
Ausgaben anhand des 
Pauschalsatzes (z.B. Stunden-
oder Kilometeranzahl, Anzahl 
Verwaltungspersonalstunden)
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Die Pauschalen je Einheit sind im Zuwendungsbescheid bzw. den FFAK definiert. 
(z.B. 0,30 EUR je Kilometer, 0,02 EUR Mitnahmeentschädigung je Mitfahrer je Kilometer) 

Die Abrechnung abweichender Pauschalen oder die Zusammenfassung mehrerer 
Pauschalen je Einheit zu einer neuen Pauschale ist nicht zulässig. 

Beispiel: Dienstreise, 100 km, 2 mitgenommene Personen
Anlage von 2 Belegen:

Lfd. 
Nr.

Rechnungsgegenstand Pauschale 
je Einheit

Anzahl Einheiten 
in km

zuwendungsfähige
Ausgaben

1 Dienstreise am 01.03.16,
DD - FG

0,30 EUR 100 30,00 EUR

2 Mitnahmeentschädigung DR 
01.03.16 (2 Personen)

0,02 EUR 200* 4,00 EUR

* 2 Personen x 100 km
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Beleg eingereicht am:
der Beleg wird solange als 
„offen“ gekennzeichnet, bis 
er im Rahmen einer 
Abrechnung verbindlich 
gestellt wird.

Als „offen“ gekennzeichnete 
Belege können bearbeitet 
werden.

Mit Verbindlichstellung der 
Abrechnung wird 
automatisch das Datum der 
Verbindlichstellung gesetzt, 
Der Beleg ist für weitere 
Bearbeitungen gesperrt.

Korrekturen sind nur über 
Storno des fehlerhaften 
Beleges und Neuanlage des 
korrekten Datensatzes 
möglich.



Zuordnung der Ausgaben zur 
entsprechenden Position lt. 
Ausgaben-/Kostenplan

Es werden nur 
Ausgabenpositionen zur Auswahl 
angezeigt, für die im Ausgaben-
/Kosten- und Finanzierungsplan 
Werte > 0 eingetragen sind.

Schritt 8
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Anzahl der Belege
Die Bildung von Sammelpositionen 
ist nur für Ausgaben der gleichen 
Ausgaben-/Kostenposition zulässig, 
sofern es sich um regelmäßig 
wiederkehrende 
Ausgabenpositionen mit möglichst 
gleichem Wertstellungsdatum 
handelt. (z.B. Aufwandsent-
schädigungen für Teilnehmer)
Als Datum ist das Zahl-
(Wertstellungs-) datum des jüngsten 
Einzelbeleges auszuweisen.
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Mit „Aktualisieren“ werden die 
„Gesamtausgaben“ und 
„zuwendungsfähige Ausgaben“ 
durch Multiplikation der Werte in 
den Feldern „Pauschale je Einheit“ 
und „Anzahl der Einheiten“ 
ermittelt.
Der Wert im Feld „Gesamtaus-
gaben“ kann mit einem die zuwen-
dungsfähigen Ausgaben überstei-
genden Betrag überschrieben 
werden.

Der Datensatz wird in die 
Gesamtübersicht übernommen. Die 
Summen „Gesamtausgaben“ sowie 
„zuwendungsfähige Ausgaben“ 
werden gebildet.
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Chronologische Erfassung der tatsächlich erfolgten Zahlungsflüsse 
der Einnahmen
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Für jede Einnahme ist ein neuer Datensatz anzulegen. 

Versehentlich erfasste Belege können durch Löschen entfernt werden.

In der VN 5 sind alle mit dem Projekt zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, 
eigene Mittel) zu erfassen.
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Eingabe der erforderlichen 
Angaben:

- Datum der Einzahlung lt. 
Wertstellung auf dem  
Kontoauszug

- Einzahler
- Zahlungsgrund
- Gesamtbetrag der 

Einzahlung
- Erläuterung bei anteiligem 

Ansatz, sofern die 
Einzahlung nicht 
ausschließlich auf das 
abzurechnende Vorhaben 
bezogen ist
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Eingabe der 
Gesamteinnahmen

Eingabe der projektbezo-
genen Anteile, die mit der 
Einnahme finanziert werden:
bezogen auf die 
- Gesamtausgaben
- zuwendungsfähigen
Ausgaben
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Zuordnung der Einnahme 
zur entsprechenden Position 
lt. Finanzierungsplan

Mit „Aktualisieren“ wird der 
Datensatz in die 
Gesamtübersicht 
übernommen. Die Summen 
„Gesamteinnahmen“ sowie 
„zuwendungsfähige 
Einnahmen“ werden 
gebildet.
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Alle Beleglisten verfügen über eine Filterfunktion, mit Hilfe derer die Liste der angezeigten Datensätze 
eingeschränkt werden kann.

Öffnen der Maske zur 
Einstellung der Filterfunktion

Beenden der Filterung und 
Rückkehr in die 
Gesamtansicht
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Achtung: Das Löschen von 
Datensätzen nach dem Filtern 
ist zu vermeiden, da nicht die 
ausgewählten Datensätze 
gelöscht werden.

Rückkehr in Belegliste ohne Filter

Rückkehr in Belegliste mit gefilterter Anzeige

Einstellmöglichkeiten der Filterfunktion

Zurückgesetzen der Filtereinstellungen
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Auswahl des zu 
stornierenden Beleges
Hinweis: Der Beleg darf 
nicht als „offen 
gekennzeichnet sein.

Auswahl „Storno“

Mit „Ja“ wird der Storno-
Beleg angelegt.

Mit „Nein“ wird die 
Stornierung abgebrochen.
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Zum stornierten Satz mit der 
lfd. Nr. 7 wurde eine 
Gegenbuchung (lfd. Nr. -7) 
angelegt. In dieser wurden 
alle Betragsfelder mit 
negativen Vorzeichen 
eingebucht.
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Erstellung einer Teilabrechnung des laufenden Projektes 
zu einem beliebigen Stichtag bzw. zum 31.12. des 
abzurechnenden Projektjahres.
Mit dem Zwischennachweis kann ein Mittelabruf erfolgen.
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Übernahme der Daten 
aus dem ESF-Portal
ggfs. sind Anpassungen 
vorzunehmen
Hinweis: Bei dauerhafter 
Änderung der 
persönlichen Angaben 
zum Antragsteller sind 
diese im ESF-Portal 
entsprechend 
anzupassen.

Übernahme der Daten 
aus den 
Antragsformularen.

Übernahme der Daten 
aus dem Verwendungs-
nachweis (EVN).

Bei Änderung der 
Laufzeiten ist diese 
Änderung im EVN 
vorzunehmen.
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Eingabe des Stichtages
Hinweis: Der Stichtag darf 
nicht in der Zukunft liegen!

In die Teilabrechnung 
werden alle Belege 
einbezogen, die als offen 
gekennzeichnet sind und 
ein Zahlungsdatum kleiner 
bzw. gleich dem Stichtag 
aufweisen.
Ausnahme: Beim Stichtag 
31.12.xxxx werden alle
Belege mit Zahlungsdatum 
im abzurechnenden Jahr 
einbezogen.
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Eingabe des gewünschten 
Auszahlungsbetrags
Der Auszahlungsbetrag kann 
in zwei Raten abgerufen 
werden. Das gewünschte 
Datum für die jeweilige 
Auszahlung ist anzugeben.

Bei der Planung des 
Mittelabrufes ist zu 
beachten, dass 
a) dieser innerhalb von 

2 Monaten nach 
Wertstellung verbraucht
sein muss und 

b) die Auszahlung i.d.R. 
erst nach Prüfung des 
ZVN inkl. Belegprüfung 
erfolgt.

Hinweis: siehe ESF-Tipps 
zur Auszahlung
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Mit „Aktualisieren“ 
werden die bisher (bis 
zum angegebenen 
Stichtag) angefallenen 
Ausgaben und 
Einnahmen (kumuliert) 
berechnet und 
angezeigt.

Eingabe der 
Bankverbindung, die für 
die Überweisung der 
Teilzahlung verwendet 
werden soll.

Eingabe des Ortes des 
Antragstellers
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Auswahl der zutreffenden 
Kriterien zu den einzelnen 
Punkten der Erklärung

Ggf. weiteren 
Handlungsbedarf 
(Nacherfassung von 
Belegen, Einreichung von 
Erklärungen) ableiten

Mit Unterzeichnung des 
verbindlich gestellten 
Zwischennachweises 
werden diese Erklärungen 
rechtsverbindlich.
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Erfassung der im Vorhaben 
generierten Nettoeinnahmen:
Nettoeinnahmen sind Zuflüsse 
von Geldbeträgen, die für die 
im Rahmen des Vorhabens 
bereitgestellten Waren und 
Dienstleistungen gezahlt 
wurden, z.B. Teilnehmerge-
bühren, Verkaufserlöse. (vgl. 
Anlage 5 - Einnahmenliste)

Erfassung der nachweislich im 
Bewilligungszeitraum 
angefallenen Betriebskosten 
und Wiederbeschaffungs-
kosten, die nicht bereits als ff. 
Ausgaben abgerechnet 
wurden.
Im Rahmen der Prüfung wird 
von der SAB der „Netto-
Betrag“ der Nettoeinnahmen 
ermittelt.
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Anzeige der in diesem 
ZVN berücksichtigten 
Belege der VN 1 als 
Liste
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Anzeige der in diesem 
ZVN berücksichtigten 
Belege der VN 2 als 
Ausgabenplan

Anzeige der in diesem 
ZVN berücksichtigten 
Belege der VN 2 als 
Liste
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Anzeige der in diesem 
ZVN berücksichtigten 
Belege der VN 3 als 
Liste
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Sollte für das Vorhaben 
KEINE 
Umsatzsteuerbefreiung 
vorliegen, es sich damit um 
einen steuerbaren Umsatz 
handeln und die Förderung 
der Umsatzsteuer im 
Zuwendungsbescheid 
bewilligt worden sein, ist der 
Betrag der bisher auf die 
Gesamtausgaben 
angefallenen Umsatzsteuer 
einzutragen.

Zusammengefasste 
Darstellung der in diesem 
ZVN berücksichtigten Belege 
der VN 1, VN 2 und VN 3 als 
Ausgabenplan 
(Gesamtausgaben)
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Sollte für das Vorhaben 
KEINE
Umsatzsteuerbefreiung 
vorliegen, es sich damit um 
einen steuerbaren Umsatz 
handeln und die Förderung 
der Umsatzsteuer im 
Zuwendungsbescheid 
bewilligt worden sein, ist der 
Betrag der bisher auf die 
zuwendungsfähigen 
Ausgaben angefallenen 
Umsatzsteuer einzutragen.

Zusammengefasste 
Darstellung der in diesem 
ZVN berücksichtigten Belege 
der VN 1, VN 2 und VN 3 als 
Ausgabenplan 
(zuwendungsfähige 
Ausgaben)
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Darstellung des bewilligten 
Ausgaben-/Kostenplans 
und der bisherigen 
Planausschöpfung

Anhand der bisherigen 
Planausschöpfung kann 
unter Berücksichtigung des 
Projektverlaufs abgeschätzt 
werden, ob das Vorhaben 
planmäßig durchgeführt 
wird oder ggfs. ein 
Änderungsantrag 
erforderlich wird.
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Anzeige der in diesem 
ZVN berücksichtigten 
Belege der VN 5 als 
Liste
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Darstellung der in diesem 
ZVN berücksichtigten 
Belege der VN 5 als 
Einnahmenplan sowie 
Darstellung der 
Planausschöpfung 
gegenüber dem 
bewilligten 
Finanzierungsplan
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Sachbericht zur inhaltlichen 
Darstellung des bisherigen 
Projektverlaufs
Wann ein Sachbericht mit 
einem ZVN einzureichen ist, 
ist den NBest-SF und den 
besonderen Bestimmungen 
des Zuwendungsbescheides 
zu entnehmen.

Der Sachbericht ist nicht 
zwingend in Prano zu 
erstellen.
Bei der Erstellung des 
Sachberichtes sind jedoch die 
inhaltlichen Hinweise zu 
beachten.

Eingabe des Orts des 
Antragstellers und Datum der 
Erstellung des ZVN
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Vor Einreichung des ZVN bei der 
SAB ist dieser verbindlich zu stellen.
Mit „Verbindlichstellen“ wird der 
Status Dialog geöffnet.
Hier werden alle bisher verbindlich 
gestellten Abrechnungsdokumente 
sowie jeweils ein offener ZVN und 
VN angezeigt.

Der fertig bearbeitete ZVN ist 
auszuwählen und verbindlich 
zu stellen.
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Die Statusliste im Status Dialog wird angepasst, 
für den nächsten ZVN wird ein neues Formular bereitgestellt.

Der verbindliche ZVN ist über das ESF-Portal auszudrucken.
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Auswahl Projektförderung

� www.esf-in-sachsen.de
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� www.esf-in-sachsen.de

Bestätigen mit „Einloggen“

Eingabe der eigenen Login-Passwort-
Kombination



Schritt 10
Erstellung Zwischennachweis (ZN)

77

� www.esf-in-sachsen.de

Die pdf-Dokumente werden durch 
Anklicken der entsprechenden Ikons 
erzeugt. Diese sind vom Antragsteller 
auszudrucken und rechtverbindlich 
unterschrieben an die SAB zu senden.
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Erstellung des Verwendungsnachweises nach Ende des 
Bewilligungszeitraumes
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Übernahme der Daten 
aus dem ESF-Portal,
ggfs. sind Anpassungen 
vorzunehmen
Hinweis: Bei dauerhafter 
Änderung der 
persönlichen Angaben 
zum Antragsteller sind 
diese im ESF-Portal 
entsprechend 
anzupassen.

Übernahme der Daten 
aus den 
Antragsformularen

Prüfen und ggfs. 
Änderungen vornehmen
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Eingabe des Ortes des 
Antragstellers

kumulierte Darstellung 
der Ausgaben und der 
Zuwendung lt. 
Bewilligungsbescheid 
sowie der tatsächlich 
angefallenen Ausgaben 
und Einnahmen 

Eingabe der 
Bankverbindung, die für 
die Überweisung der 
Restzahlung verwendet 
werden soll
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Auswahl der zutreffenden 
Kriterien zu den einzelnen 
Punkten der Erklärung

ggf. weiteren 
Handlungsbedarf 
(Nacherfassung von 
Belegen, Einreichung von 
Erklärungen) ableiten

Mit Unterzeichnung des 
verbindlich gestellten 
Verwendungsnachweises 
werden diese Erklärungen 
rechtsverbindlich.
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Erfassung der im Vorhaben 
generierten Nettoeinnahmen:
Nettoeinnahmen sind Zuflüsse 
von Geldbeträgen, die für die 
im Rahmen des Vorhabens 
bereitgestellten Waren und 
Dienstleistungen gezahlt 
wurden, z.B. Teilnehmerge-
bühren, Verkaufserlöse. (vgl. 
Anlage 5 - Einnahmenliste)

Erfassung der nachweislich im 
Bewilligungszeitraum 
angefallenen Betriebskosten 
und Wiederbeschaffungs-
kosten, die nicht bereits als ff. 
Ausgaben abgerechnet 
wurden.
Im Rahmen der Prüfung wird 
von der SAB der „Netto-
Betrag“ der Nettoeinnahmen 
ermittelt.
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Anzeige aller Belege 
der VN1 als Liste
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Anzeige aller Belege 
der VN 2 als Ausgaben-
plan

Anzeige aller Belege 
der VN 2 als Liste
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Anzeige aller Belege 
der VN 3 als Liste
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Zusammengefasste 
Darstellung aller Belege 
der VN 1, VN 2 und VN 3 
als Ausgabenplan 
(Gesamtausgaben)

Sollte für das Vorhaben 
KEINE
Umsatzsteuerbefreiung 
vorliegen, es sich damit 
um einen steuerbaren 
Umsatz handeln und die  
Förderung der 
Umsatzsteuer im 
Zuwendungsbescheid 
bewilligt worden sein, ist 
der Betrag der auf die 
Gesamtausgaben 
angefallenen Umsatz-
steuer einzutragen.
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Darstellung des 
bewilligten Ausgaben-
/Kostenplanes und der 
tatsächlichen 
Planausschöpfung

Zusammengefasste 
Darstellung aller Belege 
der VN 1, VN 2 und VN 3 
als Ausgabenplan 
(zuwendungsfähige 
Ausgaben)

Sollte für das Vorhaben 
KEINE
Umsatzsteuerbefreiung 
vorliegen, es sich damit um 
einen steuerbaren Umsatz 
handeln und die  Förderung 
der Umsatzsteuer im 
Zuwendungsbescheid 
bewilligt worden sein, ist der 
Betrag der auf die 
zuwendungsfähigen 
Ausgaben angefallenen 
Umsatzsteuer einzutragen.
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Darstellung aller Belege 
der VN 5 als Liste
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Darstellung aller Belege 
der VN 5 als 
Einnahmenplan sowie 
Darstellung der 
Planrealisierung 
gegenüber dem 
bewilligten 
Finanzierungsplan
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Eingabe des Orts des Antragstellers 
und des Datums der Erstellung des VN

Der Sachbericht ist nicht 
zwingend in Prano zu erstellen.
Bei der Erstellung des 
Sachberichtes sind jedoch die 
inhaltlichen Hinweise zu 
beachten.

Sachbericht zur inhaltlichen 
Darstellung des Projektverlaufs
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Vor Einreichung des VN bei der SAB 
ist dieser verbindlich zu stellen.
Mit „Verbindlichstellen“ wird der 
Status Dialog geöffnet.
Hier werden alle bisher verbindlich 
gestellten Abrechnungsdokumente 
sowie jeweils ein offener ZVN und 
VN angezeigt.

Der verbindliche VN ist über das ESF-Portal auszudrucken (analoge 
Vorgehensweise Ausdruck verbindlicher ZVN).

Der fertig bearbeitete VN ist 
auszuwählen verbindlich zu 
stellen.
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Anschrift:

Sächsische Aufbaubank – Förderbank –

Pirnaische Str. 9

01069 Dresden

Telefon: 

0351/ 4910 4930

Servicezeit:

Mo. – Do. 08.00 Uhr – 18.00 Uhr

Fr. 08.00 Uhr – 15.00 Uhr

ESF-Servicecenter


